
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1995/2/21 94/20/0776
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.02.1995

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §63 Abs3;

Rechtssatz

Alleine aus dem Umstand, daß - o8enbar aufgrund eines Redaktionsversehens - im ersten Satz der Berufungsschrift

bei Wiedergabe des Spruches des bekämpften Bescheides statt des Wortes "zurückgewiesen" unrichtig der Ausdruck

"abgewiesen" verwendet wurde, darf die belangte Behörde jedenfalls nicht die den Rechtsschutz verweigernde

Rechtsfolge ableiten, daß der Berufungsantrag nicht "ausreichend begründet" sei.
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